
Entscheidungen Strafrecht

heiten geschlossen werden, dass auch das – selbstst�ndig ne-
ben dem Wissenselement stehende – voluntative Vorsatzele-
ment gegeben ist. Denkbar ist daher, dass einem T�ter trotz
Kenntnis von der das Leben seines Opfers gef�hrdenden Be-
handlung – etwa infolge einer psychischen Beeintr�chti-
gung – gleichwohl nicht bewusst ist, dass sein Tun zum
Tod des Opfers f�hren kann oder dass er ernsthaft und nicht
nur vage darauf vertraut, der Tod werde nicht eintreten (st.
Rspr.; vgl. nur Beschl. v. 21.10.1986 – 4 StR 563/86, BGHR
StGB § 212 Abs. 1 Vorsatz, bedingter 6 [= StV 1987, 92];
Urt. v. 18.10.2006 – 2 StR 340/06, NStZ 2007, 150; v.
17.12.2009 – 4 StR 424/09, NStZ 2010, 571, jew. m.w.N.).

[12] b) Gemessen daran hat das LG den Messerangriff gegen
Arme und Kopf der Nebenkl. S. zwar rechtsfehlerfrei als ob-
jektiv gef�hrlich gewertet. Es h�tte unter den hier gegebenen
Umst�nden aber nicht ohne weiteres auf das voluntative Ele-
ment des bedingten T�tungsvorsatzes schließen d�rfen.
Nach den Feststellungen war der Angekl. im Zeitpunkt des
Angriffs auf die Nebenkl. in einen hochgradig affektiven Zu-
stand abgeglitten und deshalb in seiner Steuerungsf�higkeit
erheblich vermindert. Auch wenn danach seine Einsicht in
das Unrecht seines Tuns allg. vorhanden war, bedurfte es be-
sonderer Er�rterung, ob er in seinem Zustand den m�glichen
Tod der Nebenkl. als Folge seines Handelns gebilligt hat.

[13] 3. Die dargelegten Rechtsfehler f�hren zur Aufhebung des Urt.
insgesamt und erfassen deshalb auch die f�r sich genommen rechts-
fehlerfreie Verurteilung wegen jeweils tateinheitlich begangener ge-
f�hrlicher K�rperverletzung (vgl. BGH, Urt. v. 20.02.1997
– 4 StR 642/96, BGHR StPO § 353 Aufhebung 1).

[14] III. Der Senat bemerkt erg�nzend, dass die Erw�gung des LG,
zu Lasten des Angekl. falle ins Gewicht, dass die Nebenkl. S. ihm
»keinen Anlass f�r die Tat gegeben habe«, hier jedenfalls mit Blick
auf die von der StrK angenommene erheblich verminderte Steue-
rungsf�higkeit des Angekl. infolge eines Affekts rechtlichen Beden-
ken begegnet (vgl. dazu Senat, Beschl. v. 31.08.2017 – 4 StR 317/17,
NStZ 2018, 102 [103 m.w.N.] [= StV 2018, 286 [Ls]]).

R�cktritt vom Mordversuch

StGB §§ 24, 212, 211

1. Der T�ter kann f�r das gem. § 24 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 StGB
von ihm geforderte Ingangsetzen einer neuen Kausal-
kette, die f�r die Nichtvollendung der Tat urs�chlich,
oder jedenfalls miturs�chlich wird, auch Dritte hinzuzie-
hen; dass daneben andere, vom Willen des T�ters unab-
h�ngige Umst�nde zur Verhinderung der Tatvollendung
beitragen, steht einem strafbefreienden R�cktritt ebenso
wenig entgegen wie die M�glichkeit, etwas anderes oder
mehr zu tun, um die Vollendung der Tat mit gr�ßerer
Sicherheit zu verhindern.

2. Beim Vorliegen eines Motivb�ndels beruht die vors�tz-
liche T�tung nur dann auf niedrigen Beweggr�nden,
wenn das Hauptmotiv oder die vorherrschenden Motive,
welche der Tat ihr Gepr�ge geben, nach allgemeiner sitt-
licher Wertung auf tiefster Stufe stehen und deshalb be-
sonders verwerflich sind.

BGH, Urt. v. 12.09.2018 – 2 StR 113/18 (LG Meiningen)

Aus den Gr�nden: [1] Das LG hat den Angekl. wegen versuch-
ten Mordes in Tateinheit mit schwerer und mit gef�hrlicher K�r-

perverletzung und mit Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe
von 9 J. verurteilt.

[2] Gegen dieses Urt. wendet sich der Angekl. mit der auf die R�ge
der Verletzung formellen und materiellen Rechts gest�tzten Revisi-
on. Das Rechtsmittel hat Erfolg.

[3] Mit ihrer zuungunsten des Angekl. eingelegten, auf den Straf-
ausspruch beschr�nkten Revision macht die StA die Verletzung
sachlichen Rechts geltend. Das Rechtsmittel [...] bleibt erfolglos.

[4] I. Das LG hat folgende Feststellungen und Wertungen getroffen:

[5] Der Angekl. f�hrte mit der Gesch�digten S. seit 2006 eine Be-
ziehung, aus der im Jahr 2008 ein gemeinsamer Sohn hervorging. Im
Umgang mit der Gesch�digten zeigte der stark eifers�chtige Angekl.
dominante und besitzergreifende Z�ge. Gleichzeitig f�rchtete er, dass
sich die Gesch�digte von ihm entfernen und trennen werde. Auf Ver-
haltensweisen seiner Freundin, die nicht seinen partnerschaftlichen
Vorstellungen entsprachen, reagierte er mehrfach mit aggressivem
Verhalten. Daneben war er aber auch in der Lage, sich nach außen
beherrscht und verst�ndnisvoll zu geben, um seine Partnerin auszu-
horchen und ihr das so in Erfahrung Gebrachte sp�ter vorzuhalten.

[6] Anfang 2017 wuchs die Unzufriedenheit des Angekl. mit der
Beziehung. Die Gesch�digte f�hlte sich stark eingeengt und begann
eine heimliche sexuelle Aff�re mit einem Bekannten. Am 18.03.2017
richteten der Angekl. und die Gesch�digte auf ihrem Grundst�ck in
H. eine gemeinsame Geburtstagsfeier aus. Als der Angekl. im Verlauf
des Abends bemerkte, dass die Gesch�digte �ber ihr Smartphone
Nachrichten mit einem anderen Mann austauschte, kam es zum
Streit. Nach schlichtender Einwirkung von G�sten der Feier schlug
der alkoholisierte Angekl. (BAK 1,8 %) der Gesch�digten vor, ein
kl�rendes Vier-Augen-Gespr�ch zu f�hren. Dazu begab er sich mit S.
in deren Zimmer; auf dem Weg dorthin ergriff er unbemerkt ein
langes K�chenmesser und versteckte es hinter seinem R�cken. Auf
Veranlassung des Angekl. setzte sich die Gesch�digte in der Mitte des
Raumes auf den Boden. Er selbst setzte sich dicht hinter sie, so dass
ihr Kopf auf seiner Schulter lag. Er gab sich ruhig und verst�ndnis-
voll und befragte seine Lebensgef�hrtin zu ihrer Aff�re. Die Gesch�-
digte, die davon ausging, dass sich der Angekl. beruhigt habe und
kein k�rperlicher Angriff von ihm drohe, r�umte daraufhin das Lie-
besverh�ltnis ein. »Dieses Gest�ndnis kr�nkte den Angekl. ungemein,
er f�hlte sich angesichts der ehe�hnlichen Beziehung zwischen ihm
und der Gesch�digten durch ihr ›Fremdgehen‹ hintergangen und be-
trogen, auch betrachtete er die Gesch�digte eigentlich als seinen Be-
sitz. Gleichzeitig bef�rchtete er, dass die Gesch�digte ihn verlassen
werde, was ihn – nachdem er aus seiner Sicht viel in die Partnerschaft
investiert hatte – verzweifeln ließ und wovor er große Angst hatte. Er
entschloss sich sp�testens jetzt, das hinter dem R�cken versteckte
Messer einzusetzen und die Gesch�digte hiermit zumindest schwer
und auch lebensgef�hrlich zu verletzen. Dar�ber hinaus nahm er bil-
ligend in Kauf, dass die Gesch�digte an den ihr zugef�gten Verlet-
zungen versterben k�nnte. Er f�hrte – weiterhin hinter ihr sitzend –
seine rechte Hand mit dem Messer seitlich an ihr vorbei und f�hrte
in schneller Folge mehrere kr�ftige Stiche seitlich und von vorne in
ihren Brust- und Bauchraum aus.« Im Rahmen des Angriffs f�gte der
Angekl. der Gesch�digten zehn zum Teil tiefe Schnitt- und Stichver-
letzungen in Bauch und Brust zu. Dadurch, dass die Gesch�digte
versuchte, sich der Stiche zu erwehren bzw. sich zu sch�tzen, wurden
ihre Finger und H�nde erheblich verletzt. Als sie stark blutend zu
fl�chten versuchte, versetzte ihr der Angekl. einen weiteren Stich in
die obere R�ckenpartie. Schließlich brach sie zusammen, woraufhin
der Angekl. beschloss zu fliehen. Er entledigte sich des Messers, ver-
schloss von außen die Wohnungst�r, verließ �ber die Treppe das
Haus und zog die Hauseingangst�r zu. Mit seinem Pkw fuhr er zu
seinen nur wenige Minuten entfernt wohnenden Eltern. »Sp�testens
als er dort ankam, wurde er von Reue gepackt und teilte seinen El-
tern und seiner (...) Schwester mit, dass er der Gesch�digten etwas
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angetan habe und sie schnell dorthin fahren und nach ihr sehen soll-
ten. Er selbst verließ das Haus seiner Eltern wieder und lief eine ge-
wisse Zeit umher.«

[7] Noch bevor die Eltern des Angekl. das Haus erreicht hatten, ge-
langten zwei durch Hilferufe der Gesch�digten alarmierte Freundin-
nen mit einem Haust�rschl�ssel, den eine von ihnen beim Verlassen
der Feier aus einem unguten Gef�hl heraus eingesteckt hatte, in die
Wohnung und setzten einen Notruf ab. Die Gesch�digte wurde von
dem ca. 15 Minuten sp�ter eintreffenden Notarzt versorgt. Zwi-
schenzeitlich waren auch Vater und Schwester des Angekl. eingetrof-
fen. Nach not�rztlicher Versorgung wurde die Gesch�digte ins Kran-
kenhaus eingeliefert. Zuvor hatte der Vater des Angekl. auf Auffor-
derung des Notarztes vorab eine Blutprobe zur Analyse ins
Krankenhaus gefahren, um geeignete Blutkonserven vorzubereiten.
Im Krankenhaus wurde die Gesch�digte, die bereits mehrere Liter
Blut verloren hatte und die bei nur wenig sp�ter erfolgter �rztlicher
Versorgung verstorben w�re, durch eine sofortige Notoperation ge-
rettet, wobei der Bauchraum durch einen großen vom Brustkorb bis
unter den Bauchnabel reichenden Schnitt ge�ffnet werden musste.
Dadurch und infolge der beim Angriff beigebrachten Stiche und
Schnitte blieben erheblich entstellende Narben zur�ck.

[10] II. [...] 2. Die �berpr�fung des Urt. auf die Sachr�ge f�hrt zu
dessen Aufhebung. Zwar trifft auf der Grundlage der Feststellungen
die Annahme zu, dass der Angekl. sich zun�chst des versuchten
(Heimt�cke-)Mordes schuldig gemacht hat. Die Erw�gungen, mit
denen das LG einen strafbefreienden R�cktritt vom Versuch ver-
neint hat, leiden jedoch an einem Er�rterungsmangel und halten
deshalb revisionsrechtlicher �berpr�fung nicht stand.

[11] Im Ausgangspunkt hat das LG zutreffend einen beende-
ten Versuch angenommen. Die sich daran ankn�pfende Fra-
ge, ob der Angekl. freiwillig die Vollendung der Tat verhin-
dert hat (§ 24 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 StGB), hat es mit der Be-
gr�ndung verneint, dass die lebensrettenden Maßnahmen
bereits von Dritten eingeleitet und veranlasst worden waren,
bevor der Vater und die Schwester des Angekl. den Tatort
erreichten, so dass deren Erscheinen am Tatort f�r die Ret-
tung nicht mehr kausal gewesen sei. Nicht er�rtert hat die
StrK hingegen, ob f�r die Rettung der Gesch�digten durch
�rztliche Behandlungsmaßnahmen (mit-)urs�chlich gewor-
den war, dass der Vater des Angekl. vor der Einlieferung
der Gesch�digten eine Blutprobe ins Krankenhaus gebracht
hatte, um geeignete Blutkonserven vorzubereiten. Dies w�re
zu erw�gen gewesen, weil der T�ter f�r das gem. § 24 Abs. 1
S. 1 Alt. 2 StGB von ihm geforderte Ingangsetzen einer neu-
en Kausalkette, die f�r die Nichtvollendung der Tat urs�ch-
lich, oder jedenfalls miturs�chlich wird, auch Dritte hinzu-
ziehen kann (BGH, Urt. v. 22.08.1985 – 4 StR 326/85,
BGHSt 33, 295 [302] [= StV 1985, 501]; Beschl. v.
25.02.1997 – 4 StR 49/97, NStZ-RR 1997, 193 [= StV
1997, 518]; Urt. v. 13.03.2008 – 4 StR 610/07, NStZ 2008,
508 [509]). Dass daneben andere, vom Willen des T�ters
unabh�ngige Umst�nde zur Verhinderung der Tatvollendung
beitragen, steht einem strafbefreienden R�cktritt ebenso we-
nig entgegen wie die M�glichkeit, etwas anderes oder mehr
zu tun, um die Vollendung der Tat mit gr�ßerer Sicherheit zu
verhindern (vgl. Senat, Urt. v. 07.11.1984 – 2 StR 521/84,
NJW 1985, 813 [814]; BGH, Beschl. v. 09.12.1998
– 5 StR 584/98, NStZ 1999, 128 [= StV 1999, 204]).

[12] III. Die auf den Strafausspruch beschr�nkte Revision
der StA erzielt keinen Erfolg. [...]

[16] 2. [...] a) Dass das LG auf der Grundlage der rechtsfeh-
lerfrei getroffenen Feststellungen das Vorliegen des Mord-
merkmals der niedrigen Beweggr�nde verneint hat, ist von
Rechts wegen nicht zu beanstanden.

[17] Nach den Feststellungen war die Pers�nlichkeit des An-
gekl. durch »zwei h�chst widerspr�chliche Pers�nlichkeitsan-
teile, n�mlich einerseits narzisstische und andererseits depen-
dente« gepr�gt. Der Angekl., der zu seinem Motiv keine An-
gaben gemacht hat, versuchte die Gesch�digte »aus einem
B�ndel von Motiven, teilweise narzisstische Kr�nkung, teil-
weise aufgrund seines Besitzdenkens, teilweise Verzweiflung
und Verlust�ngste« zu t�ten. Dass eines dieser Motive f�r die
Tat ausschlaggebend gewesen sei, vermochte die StrK nicht
festzustellen.

[18] Die auf dieser Grundlage vorgenommene Bewertung der
handlungsleitenden Gef�hlsregungen des Angekl. als »noch
emotional nachvollziehbar« und insgesamt nicht als auf nied-
rigster Stufe stehend l�sst einen Wertungsfehler nicht erken-
nen. Beim Vorliegen eines Motivb�ndels beruht die vors�tzli-
che T�tung nur dann auf niedrigen Beweggr�nden, wenn das
Hauptmotiv oder die vorherrschenden Motive, welche der Tat
ihr Gepr�ge geben, nach allg. sittlicher Wertung auf tiefster
Stufe stehen und deshalb besonders verwerflich sind (st. Rspr.,
vgl. nur BGH, Urt. v. 26.02.1993 – 3 StR 207/92, BGHR
StGB § 211 Abs. 2 niedrige Beweggr�nde 25; Senat, Urt. v.
10.03.2006 – 2 StR 561/05, NStZ 2006, 338 [340] [= StV
2006, 468]).

[19] b) Dass das LG im Rahmen der konkreten Strafzumessung straf-
mildernd ber�cksichtigt hat, dass der Angekl. alkoholbedingt ent-
hemmt war, begegnet [...] ebenfalls keinen rechtlichen Bedenken.

R�cktritt vom T�tungsversuch
StGB §§ 24, 212, 226

1. Wenn der T�ter bei einem T�tungsdelikt den Eintritt
des Todes bereits f�r m�glich h�lt oder sich keine Vorstel-
lungen �ber die Folgen seines Tuns macht, liegt ein been-
deter Versuch vor. Die zum beendeten Versuch f�hrende
gedankliche Indifferenz des T�ters gegen�ber den von
ihm bis dahin angestrebten oder doch zumindest in
Kauf genommenen Konsequenzen ist eine innere Tatsa-
che, die festgestellt werden muss, wozu es in der Regel
einer zusammenfassenden W�rdigung aller maßgebli-
chen objektiven Umst�nde bedarf.

2. Eine sog. umgekehrte Korrektur des R�cktrittshori-
zonts kann nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs zur Annahme eines beendeten Versuchs f�h-
ren, wenn der den Todeseintritt nicht (mehr) f�r m�glich
haltende T�ter in engstem r�umlichen und zeitlichen Zu-
sammenhang mit der letzten Tathandlung erkennt, dass
er sich insoweit (erneut) geirrt hat.

3. Die in § 226 Abs. 1 StGB bezeichneten schweren Fol-
gen m�ssen von l�ngerer Dauer sein. »L�ngere Dauer«
ist dabei nicht mit Unheilbarkeit gleichzusetzen. Es ge-
n�gt, wenn die Behebung bzw. nachhaltige Verbesserung
des – l�nger w�hrenden – Krankheitszustands nicht ab-
gesehen werden kann.

BGH, Urt. v. 23.10.2019 – 5 StR 677/18 (LG Berlin)
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